
Gemeinderat Großdubrau   Beschluss-Nr. GR 66/11/2025 

Beratungsfolge     
Name des 
Ausschusses  
bzw. Gemeinderat 

Sitzung am TOP Ausschuss/Gemeinderat hat  
* empfohlen 

* beschlossen 
* zurück verwiesen 

öffentlich / 
nicht 

öffentlich 
 

     

Gemeinderat 27.11.2025 9  öffentlich 

Thema 
 
Beratung und Beschlussfassung zur weiteren Nutzung des Wasserturmes Großdubrau 
 
Beschlusstext: 
 
Der Gemeinderat Großdubrau beschließt auf Grundlage der Beschlussempfehlung des 
Verwaltungsausschusses vom 12.11.2025 und der heutigen Beratung, für die Nutzung des 
Wasserturmes und des umliegenden Geländes als zusätzlicher Trau-Ort für das Standesamt des 
Grundzentralen Verbundes technisch-konstruktive Varianten unter Beachtung des Denkmalschutzes 
erarbeiten, die Investitions- und Betreibungskosten schätzen und Fördermöglichkeiten erkunden zu 
lassen (Grundsatzbeschluss).  
 
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:   14 + Bürgermeister  
davon anwesend: 
Ja - Stimmen: 
Nein - Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 
 

 

Bemerkungen: Aufgrund des § 20 der Sächsischen Gemeindeordnung war … Mitglied des 
Gemeinderates von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
Großdubrau, den 28.11.2025 

 
 
 
 
Hardy Glausch 
Bürgermeister 

 
 
 
 
Siegel 

_______________________________________________________________________________________ 
Haushaltsmäßige Veranschlagung 
im -Produkt -Kostenstelle -Konto -Maßnahme 

     

_______________________________________________________________________________________ 

Bearbeitungsvermerk:   

veröffentlicht am:   Ausgabe Bautzen: 

im Elektronischem Amtsblatt der Gemeinde Großdubrau gemäß  
Bekanntmachungssatzung der Gemeinde Großdubrau vom 22.03.2024 

 



Gemeinde  Großdubrau

Ernst-ThäImann-Straße  9

02694  Großdubrau

Sitzung  des  Gemeinderates  am  27.11.2025

Großdubrau,  den  18.11.2025

Bearbeiter:  Hardy  Glausch

öffentlicher  Teil

Beratungsgeqenstand  TOP  9

Beratung  und  Beschlussfassung  zur  weiteren  Nutzung  des  Wasserturmes  Großdubrau

Inhalt  der  Beschlussfassung:

Der Gemeinderat  Großdubrau  beschließt  auf Grundlage  der Beschlussempfehlung  des

VerwaItungsausschusses  vom  12.11.2025  und der  heutigen  Beratung,  für  die Nutzung  des

Wasserturmes  und  des  umliegenden  Geländes  als zusätzlicher  Trau-Ort  für  das  Standesamt

des  Grundzentralen  Verbundes  technisch-konstruktive  Varianten  unter  Beachtung  des

Denkmalschutzes  erarbeiten,  die  'lnvestitions-  und  Betreibungskosten  schätzen  und

Fördermöglichkeiten  erkunden  zu lassen  (GrundsatzbeschIuss).

Er1äuterun4en
Der  Gemeinde  liegt  aus  dem  Mai  2025  ein Antrag  des  Standesamtes  Malschwitz  vor,  nach

dem  geprüFt  werden  soll,  ob der  Wasserturm  in Großdubrau  perspektivisch  als zusätzlicher

Trauort  im Grundzentralen  Verbund  gewidmet  werden  kann.  Ein  solches  Ansinnen  erfordert

neben  überschaubaren  Umbauarbeiten  im  Objekt  (u.  a.  Wände  und  Fensterbänke  im

Erdgeschoss),  mindestens  auch  eine  Toilette.

Der vermehrte  Wunsch  von Brautpaaren,  in ausgejallenen  Objekten  zu heiraten,  eröffnet

Potential  für  unser  Wahrzeichen.  Aus  Sicht  der  Standesbeamtin  Frau  Barthe  stünde  mit  dem

Wasserturm  eine  weit  über  die Gemeindegrenzen  hinaus  einzigartige  Location  für  solche

Zwecke  zur  Verfügung.  Diese  Einzigartigkeit  ist im Zusammenhan,g  mit Fördermitteln  für

brachliegende  kommunale  Objekte  ausschlaggebend  (Besonderheit,,,Leuchtturm").

Ein weiterer  positiver  Effekt  einer  Trauortwidmung  mit  den  obligatorischen  Sanitäranlagen  ist

die sinnvolle  Nutzungserweiterung  des  sonst  über  weite  Strecken  ungenutzten  Wahrzeichen

Großdubraus.  Anlässlich  des  Handwerkermarktes,  des  Adventsmarktes,  des  Straßenfestes

und von  weiteren  Veranstaltungen  würde  eine  Belebung  des  Kulturbetriebes  für  Großdubrau

erwartbar  sein,  da  feste  Sanitäranlagen  die  Möglichkeiten  vor  Ort  stark  verbessern.

Außer  weit  zurückliegenden  ersten  Planungen  des  Büros  Büchner  in den  neunziger  Jahren

war  das  Anliegen  bisher  nicht  Gegenstand  von  Konzepten  oder  der  Haushaltsplanur)g.  In

Zeiten  knapper  Mittel  wäre  eine  sehr  gute  Förderquote  Umsetzungsvoraussetzung.  Insofern

mag  der Gemeinderat  im  Grundsatz  entscheiden,  ob in  die  Idee (bitte  gerne  w'eitere

Konzeptvorschläge  zur  Nutzungserweiterung  dazu!)  Kraft  und  Verwaltungsaufwand  gesteckt

werden  soll.  Bei positivem  Votum  ist eine  Machbarkeitsstudie  nächster  Schritt.

Finanzierung

Haushaltsmäßige  Veranschlagung

im  -Produkt  -Kostenstelle  -Konto

Die noch  zu ermittelnden  Ausgaben  sind  in den  kommenden  Doppelhaushalt  einzustellen.

Anla'ge  1

Anlage  2

Anlage  3

Anlage  4

Antrag  Standesamt  Malschwitz  -  Frau  Barthe  -  vom  27.05.2025.

Grundriss  EG und  Schnitt  Stand  Herbst  2000

Fotos  vom  Nov.  2025
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Anlage 1
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Dachstuhl mit Luke 

 

Leiter zum Dach 

Anlage 3



 

OG 3 mit Leiter+Antenne 

 

OG 3 zu OG 2 



 

EG Fensternische 

 

EG mit Elt-Verteiler 



 

EG Nord 

 

EG Ost 



 

EG Süd 

 

OG 1 mit Treppe 



 

OG 1 von OG 2 

 

OG 2 mit Treppen 



Gemeinderat  Großdubrau Beschluss-Nr.  TA  32/1  1/2025

Beratungsfolge

Name  des

Ausschusses

bzw.  Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat

" empfohlen

" beschlossen

" zurück  verwiesen

öffentlich  /

nicht

öffentlich

Technischer  Ausschuss 13.11  .2025 4 empfohlen öffentlich

.

Beratung  und  Beschluösempfehlung  zur  weiteren  Nutzung  des  Wasserturmes  Großdubrau

(GrundsatzbeschIuss)

Beschlusstext:

Der  Technische  Ausschuss  empfiehlt  dem  Gemeinderat  für  die Nutzung  des  Wasserturmes  und  des

umlie@enden Geländes als zusätzlicher  Trau-Ort für das Standesamt  des Grundzentralen Verbundes
technisch-konstruktive  Varianten  unter  Beachtung  des  Denkmalschutzes  erarbeiten,  die Investitions-

und  Betreibungskosten  schätzen  und  Fördermöglichkeiten  erkunden  zu  lassen

(GrundsatzbeschIuss).

Gesetzliche  Anzahl  der  Mitg!ieder  des  Technischen  Ausschusses:7  + Bürgermeister

davon  anwesend:  7

Ja - Stimmen:  7

Nein  - Stimmen:  0

Stimmenthaltungen:  0

Bemerkungen:  Aufgrund  des  § 20 der  Sächsischen  Gemeindeordnung  war  kein  Mitglied des
Technischen  Ausschusses  von  der  Beratung  und  ausgeschlossen.

,y;,!  ANt44),%.
CI

Großdubrau,den14.11.2025  QX<""';"55
O>pDu47()nriris  s'3

HaushaItsmäßigeVeranschIagung  -"'-ol)'  -
im  -Produkt  -Kostenstelle  -Konto  -Maßnahme

Bearbeitungsvermerk:

veröffÖntlichtam:  Ausgabe:

im Elektronischem  Amtsblatt  der  Gemeinde  Großdubrau  gemäß

Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom  22.03.2024


